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Anlass und Ziel der Planung
Auf dem Gelände des früheren Heidel-
berger Hauptbahnhofes am Ende der 
Kurfürsten-Anlage entstand nach des-
sen Verlegung und Abbruch Mitte der 
fünfziger Jahre die heutige Bebauung 
mit ihren Nutzungen: Dienstleistung 
und Verwaltung im südwestlichen Be-
reich sowie Geschäfts-, Dienstleis-
tungs- und Wohnnutzung im östlichen 
Bereich Richtung Rohrbacher Straße. 
Zwischen den Baukörpern und der 
Poststraße entstand eine Tiefgarage 
inklusive Umfahrung, die auch oberir-
disch heute weitestgehend mit einem 
Parkplatz belegt ist. 

Mit dem Neubau der beiden Hauptstel-
len sowohl für Sparkasse als auch 
Volksbank am Europaplatz in der 
Bahnstadt werden diese Nutzungen an 
der Kurfürsten-Anlage aufgegeben. 
Ebenso gibt es seit einigen Jahren Be-
strebungen seitens der Eigentümerin 
der Liegenschaften des „Carrés“, so-
wohl das Nutzungsspektrum als auch 
die Baumasse neu zu ordnen. 

Um das Areal städtebaulich insgesamt 
neu zu ordnen und für die Liegenschaf-
ten zeitnah Entwicklungsmöglichkeiten 
zu schaffen wird für den gesamten Be-
reich ein Bebauungsplan erstellt.  

Das Plangebiet von circa 2,2 ha liegt in 
zentraler Lage im östlichen Bergheim, 
eingefasst von der Kurfürsten-Anlage 
im Süden, der Poststraße im Westen 
und Norden sowie der Rohrbacher 
Straße im Osten. 

Wesentliche Ziele bei der Planaufstel-
lung sind  

_die Entwicklung eines urbanen, le-
bendigen und durchmischten Quar-
tiers mit Arbeitsstätten, Geschäften, 
Gastronomie und innerstädtischem 
Wohnraum mit unterschiedlichen 
Wohnangeboten,  

_die Anpassung der Baumassen mit 
differenzierter Höhenentwicklung und 
nutzungsentsprechender Ausformu-
lierung,  

_die Schaffung von attraktiven, klima-
angepassten und ökologisch wertvol-
len, auf Dauer angelegten Freiräumen 
mit unterschiedlichen Gestaltungsan-
sprüchen und Erhalt von Bäumen,  

_das Anlegen attraktiver Wegebezie-
hungen mit Anknüpfungspunkten zu 
den umliegenden Bereichen 

_die Einbeziehung von publikums-
wirksamen Nutzungen in den Erdge-
schosszonen mit attraktiven Über-

gangszonen zwischen den Gebäuden 
und Außenbereichen 

_die ganzheitliche Betrachtung der 
Themen Energieeffizienz, graue Energie, 
erneuerbare Energien und Ressourcen-
schonung 

_die Vorbereitung auf weniger motori-
sierten Individualverkehr, Verlagerung 
auf den Umweltverbund und den ver-
stärkten Einsatz von erneuerbaren 
Energien auch im Bereich Mobilität. 

Bis September 2023 wurde durch die 
Stadt Heidelberg ein städtebaulicher 
und freiraumplanerischer Ideenwettbe-
werb durchgeführt, um ein breites 
Spektrum an Ideen und Lösungsanset-
zen für eine städtebauliche Konzeption 
zu erhalten. Das Preisgericht sprach sich 
einstimmig für den Beitrag der Project 
GmbH aus Esslingen am Neckar als ers-
ten Preisträger aus. 

Der Siegerentwurf soll nun zu einem 
„Quartiersplan Poststraße“ fortge-
schrieben und in einigen Bereichen 
überarbeitet werden. Er bildet die 
Grundlage für den Bebauungsplan und 
anschließende hochbauliche Realisie-
rungswettbewerbe.  

  
 

Städtebauliche Planungskonzeption - Siegerentwurf 
Der Siegerentwurf aus dem Ideenwett-
bewerb definiert vier klar gegliederte 
Stadtbausteine, die sowohl in Richtung 
Kurfürsten-Anlage und Rohrbacher 
Straße als auch in Richtung Poststraße 
in ihrer Ausformulierung und Höhen-
entwicklung reagieren. Somit entsteht 
in Richtung der urbanen Kurfürsten-
Anlage eine klare Raumkante, während 
die Baukörper in Richtung der kleintei-
ligeren Poststraße in den Höhen variie-
ren. 

Durch Fugen zwischen den Gebäuden 
in Nord-Südrichtung sowie einer neuen 
Öffnung in Ost-West-Richtung soll das 
Quartier mit der Umgebung vernetzt 
werden und fußläufige Anbindungen 
ermöglichen. 

Zur nachhaltigen Nutzung grauer 
Energie sieht das Konzept neben Erhalt 
der öffentlichen Parkgarage auch den 
Erhalt des Menglerbaus (Hochpunkt) 
und einem Teil des Sockels vor.  
 

Im Bereich der Erdgeschosszonen sieht 
der Entwurf vorrangig Einzelhandels- 
und Gastronomieflächen vor. Darüber 
werden Flächen für Büro und Dienst-
leistung angeboten, in den oberen Ge-
schossen Wohnungen unterschiedli-
cher Größen.  

Die Dachflächen der Gebäude dienen 
sowohl als Retentionsraum als für die 
Installation mit Photovoltaik-Anlagen, 
anteilig auch als Terrassen für Wohn-
bereiche. Neben der Begrünung von 
Dachflächen sollen auch die Fassaden 
anteilig begrünt werden. 

Um den Wunsch nach einem neuen 
„Quartierspark“ verwirklichen zu kön-
nen, sollen Zu- und Abfahrt der beste-
henden Tiefgarage zukünftig auf der 
Westseite gebündelt werden. Zudem 
ist der Wegfall des oberirdischen Park-
platzes zugunsten des geplanten öf-
fentlichen Freiraums vorgesehen. 

 

Dieser neue Freiraum im Bereich des 
heutigen Parkplatzes erstreckt sich vom 
Platz am alten Hallenbad bis hin zudem 
einem Gebäudekubus im Nordosten des 
Quartiers sowie von der jeweiligen Be-
bauung entlang der Nord- und Südseite. 
Dort kann entlang der Rohrbacher Stra-
ße durch Begradigen der heute schräg-
laufenden Bauflucht ebenfalls ein neuer 
städtischer Platz entstehen.  

Die Gestaltung des neuen Freiraums ist 
im Entwurf durch Geländemodellierun-
gen, diverse begrünte Bereiche und 
neue Baumpflanzungen gekennzeich-
net. Dies ist in der weiteren Planung 
hinsichtlich der statischen Zwänge der 
bestehenden Tiefgarage zu prüfen und 
anzupassen. 

 

 



Bebauungspläne 
Die Aufgabe der Bauleitplanung ist es, 
die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde nach 
Maßgabe des Baugesetzbuchs (BauGB) 
vorzubereiten und zu leiten. Die Bau-
leitpläne sollen eine nachhaltige städ-
tebauliche Entwicklung und eine dem 
Wohl der Allgemeinheit entsprechende 
soziale Bodenordnung gewährleisten. 
Darüber hinaus sollen sie dazu beitra-
gen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrund-
lagen zu schützen und zu entwickeln 
sowie die städtebauliche Gestalt und 
das Orts- und Landschaftsbild baukul-
turell zu erhalten und zu entwickeln. 

 
Wie können Sie sich beteiligen? 
Als Bürger haben Sie die Gelegenheit, 
sich gemäß § 3 BauGB zweistufig an der 
Planung für einen Bebauungsplan zu 
beteiligen. 

 
Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit und Behörden gemäß § 3 Ab-
satz 1 und § 4 Absatz 1 BauGB 
Sie können sich frühzeitig über die Zie-
le und Zwecke der Planung sowie die 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung informieren. Sie finden die 
Planunterlagen in der angegebenen 
Frist im Internet unter 
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leb 
en/Aktuelle+Planverfahren.html und im 
Kompetenzzentrum Bauen-Wohnen- 
Förderung (ehemals Technisches Bür-
geramt). 

 
Zeitraum der Einsichtnahme im 
Kompetenzzentrum Bauen-Wohnen- 
Förderung und im Internet ist vom 
18. Januar 2024 bis 19. Februar 2024. 

 
Zeitgleich werden auch die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, deren Aufgabenbereiche durch 
die Planung berührt werden könnten, 
über diese unterrichtet. Öffentlichkeit 
und Behörden haben Gelegenheit, sich 
während der Frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung zu äußern und die Pla-
nung zu erörtern. 

 
Der Entwurf wird erarbeitet 
Die von Ihnen und den Behörden im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
vorgetragenen Stellungnahmen dienen 
als Grundlage für die weitere Ausarbei-
tung des Bebauungsplanentwurfs. 

Behördenbeteiligung gemäß § 4 Ab-
satz 2 BauGB 
Ist die Planung soweit konkretisiert, 
werden in der Regel die Stellungnah-
men der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange zum Planent-
wurf und der Begründung eingeholt. 
Die Behörden haben ihre Stellungnah-
men innerhalb eines Monats abzuge-
ben. Nach Abschluss der Behördenbe-
teiligung beraten die Bezirksbeiräte des 
Stadtteils und der Stadtentwicklungs- 
und Bauausschuss den Entwurf. 

 
Auf der Grundlage der Empfehlungen 
dieser Gremien fasst der Gemeinderat 
den Beschluss zur öffentlichen Ausle-
gung des Entwurfs. Die Sitzungen des 
Gemeinderates sind immer öffentlich. 
Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung der 
Sitzung des Gemeinderats werden im 
„stadtblatt“ (Amtsanzeiger der Stadt 
Heidelberg) veröffentlicht. 

 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 
Absatz 2 BauGB 
Die zweite Stufe der Öffentlichkeitsbe-
teiligung, die öffentliche Auslegung, 
wird im „stadtblatt“ bekanntgegeben. 
Bebauungsplanentwurf, Begründung 
und wesentliche, bereits vorliegende 
umweltbezogene Informationen liegen 
für den Zeitraum eines Monats im 
Kompetenzzentrum Bauen-Wohnen- 
Förderung und im Internet aus. Sie 
können sich nun darüber informieren, 
ob und gegebenenfalls in welchem Um-
fang die eigenen Anregungen aus der 
frühzeitigen  Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei der Planung berücksichtigt wurden. 
Während der Auslegungsfrist   können   
Stellungnahmen zum Entwurf abgege-
ben werden. Wichtig dabei ist, dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen beim Satzungsbeschluss 
zum Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. Wird der Entwurf auf-
grund der Ergebnisse der Auslegung in 
seinen Grundzügen geändert, so ist die 
öffentliche Auslegung zu wiederholen. 

 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Es erfolgt nun die Prüfung der einge-
gangenen Stellungnahmen durch die 
Verwaltung. Diese arbeitet einen Vor-
schlag für die gerechte Abwägung der 
öffentlichen und privaten Belange un-
tereinander und gegeneinander aus. Es 
besteht ein Rechtsanspruch auf die 
Einstellung aller Stellungnahmen in 

den Abwägungsvorgang, die im Zuge 
der öffentlichen Auslegung vorgetra-
gen wurden, nicht jedoch auf die tat-
sächliche Berücksichtigung. Dies gilt 
vor allem dann, wenn gewichtige ge-
genläufige Belange entgegengehalten 
werden müssen. 

 
Über die Vorschläge der Verwaltung 
beraten zunächst der Stadtentwick-
lungs- und Bauausschuss und an-
schließend der Gemeinderat, der den 
Beschluss zum Abschluss des Bebau-
ungsplanverfahrens als Abwägungs- 
und Satzungsbeschluss fasst. Die Bür-
gerinnen und Bürger, Vereine und Ver-
bände, die Stellungnahmen zur Pla-
nung abgegeben haben, erhalten jetzt 
eine persönliche Benachrichtigung 
über die Gemeinderatsentscheidung. In 
den Fällen, in denen der Bebauungs-
plan nicht aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt worden ist, prüft das 
Regierungspräsidium in Karlsruhe, ob 
bei der Planaufstellung die gesetzlichen 
Vorschriften beachtet worden sind. Das 
Inkrafttreten des Bebauungsplans     
wird anschließend im „stadtblatt“ ver-
kündet. Der Plan ist damit für Jeder-
mann verbindliches Ortsrecht. Er liegt 
nach vorheriger telefonischer Termin-
absprache zu den Dienstzeiten des 
Kompetenzzentrums Bauen-Wohnen-
Förderung zur Einsichtnahme für alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger 
bereit. 

 
Für weitere Informationen:  
Stadtplanungsamt Heidelberg  
Frau Eva Witt 
Tel.: 06221-5823030 
Eva.Witt@Heidelberg.de oder 
Beteiligung-
stadtplanung@Heidelberg.de 
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